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/ Genehmigung von Ladeinfrastruktur

Grundsatz: Die Genehmigung der Errichtung von Ladeinfrastruktur ist abhängig von ihrer Belegenheit: 

 Öffentlicher Raum: Vorschriften des Straßen- und Straßenverkehrsrechts;

 Privater und halböffentlicher Raum: Vorschriften des öffentlichen Baurechts;

A. Öffentlicher Raum 

 Die Errichtung einer Ladesäule braucht eine straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 StVO 

sowie eine straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis nach Landes-StrG

 Daraus folgt:

 Erteilung Sondernutzungserlaubnis verbunden mit Nebenbestimmungen / Auflagen bzw. Abschluss Gestattungsvertrag;

 Erhebung Sondernutzungsgebühren, Übertragung Verkehrssicherungspflicht

B. Privater und halböffentlicher Raum 

 Baurechtliches Regelungsregime zu beachten: 

 Nach MBO ist LIS mit einer Höhe bis 2 m verfahrensfrei (in Sachsen aber noch nicht umgesetzt, ggf. anderer Tatbestand);

 keine anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen (Denkmalschutz, Bauplanungsrechts)
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Wettbewerb um Flächen für Ladeinfrastruktur

A. Klassische Beschaffung / Konzessionsvergabe 

 Die Kommune könnte den Betrieb der öffentlichen Ladeinfrastruktur 

 als öffentlichen Auftrag ausschreiben, 

 in Form einer Dienstleistungskonzession vergeben (wirtschaftliches Risiko beim Konzessionär) oder

 im Wege der Inhouse-Vergabe an kommunales – inhousefähiges (!) – Unternehmen freihändig vergeben.

B. Initiative privater Wirtschaftsteilnehmer 

 Es liegt eine Verteilungs-, aber keine Beschaffungssituation vor;

 Aufgabe: Gerechte Verteilung des Straßenraums; 

 Erteilung der Sondernutzungserlaubnis nach Landes-StrG im pflichtgemäßen Ermessen

 Ermessensentscheidung  bleibt streng straßenbezogen (anders bei öffentl. Einrichtung), 

 aber: Teilhaberechte anderer Wirtschaftsteilnehmer (Art. 3, 12 GG) sind zu beachten; darum

 Auswahl muss in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren getroffen werden – ähnlich § 5 CsgG & Umsetzung 

der Länder in den Landes-StrG.



/ Überblick Vergabemodelle



/ Einbindung Dienstleister für Ladepunktbetrieb 

 Vertrag über Kauf & Errichtung der Ladeinfrastruktur (Ausschreibung)

 Ggf. Wartung / technische Betriebsführung (Instandhaltung, Störungsbeseitigung)

 Ggf. kaufmännische Betriebsführung (Vorbereitung Abrechnung, Inkasso)

Eigentum & Betrieb  
Kommune

 Betreiber eines Ladepunkts (§ 2 Nr. 8 LSV): „Wer unter Berücksichtigung der rechtlichen, wirtschaftlichen und 

tatsächlichen Umstände bestimmenden Einfluss auf den Betrieb eines Ladepunktes ausübt“ 

 Vollständige Übertragung Betrieb der LIS an Dienstleister, inkl. Netzanschluss, Belieferung & Steuerung  

 Kein (überwiegendes) wirtschaftliches Risiko bei der Kommune (ggf. Miete der LIS o.ä.) 

 Ausschreibung je nach Gestaltungsmodell (Konzession bspw.)

Eigentum Kommune 
Betrieb Dienstleister

 Gestattungsvertrag zur Fläche / Sondernutzungserlaubnis

 Ausschreibung je nach Gestaltungsmodell (Konzession oder wettbewerbl. Verfahren Art. 3 GG)

 Vertragsbeendigung beachten; Rückbau der LIS, Entschädigung für vorgelagerte Infrastruktur die im Eigentum 

der Kommune verbleibt

Eigentum & Betrieb 
Dienstleister
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Einbindung Dienstleister für Ladepunktbetrieb

Grundregel Haftung: 

Wer in seinem Verantwortungsbereich eine Gefahrenquelle

schafft, muss zumutbare Maßnahmen und Vorkehrungen zur 

Sicherung treffen.

Wesentliche Haftungsgründe bei LIS:

 Allgemeine zivilrechtliche Haftung (vertragliche Haftung & 

Gewährleistung; gesetzliche (deliktische) Haftung)

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, 

das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem 

anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“

 Halter des Fahrzeugs („Halterhaftung“):

„Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs […] so ist der Halter verpflichtet, dem 

Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“

 Produkthaftungsgesetz

„Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine 

Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts 

verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“

Gestattungsvertrag (Zivilrechtlicher Vertrag; mietähnliches 

Rechtsverhältnis) 

 Aufstellung einer Ladesäule

 Verlegung und Betrieb notwendigen Stromversorgungs- und 

Steuerungsleitungen 

Weitere wichtige Regelungen:

 Instandhaltung und Reparatur der Anlagen

 Haftung

 Werbung (stationär und online)

 Ggf.: Finanzielle Entschädigung, 

 Rückbauverpflichtung, Vertragsdauer etc.

sowie je nach Objekt / Eigentümer weitere vertragliche 

Regelungen;

Praxistipp: „Weniger ist mehr“ – regeln Sie nur das Nötigste, aber 

das zu Ihren Gunsten.
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Elektromobilitätsgesetz

EmoG bildet den Rahmen und schafft die Ermächtigungs-

grundlage für konkrete Privilegierungen auf der Grundlage von 

Rechtsverordnungen (insb. StVO)

Wesentliche Regelungsinhalte:

 Kennzeichnung Elektrofahrzeuge,

 Möglichkeit der Kommune zur:

 Einrichtung Sonderparkplätze für Elektrofahrzeuge,

 Befreiung Elektrofahrzeuge von Parkgebühren,

 Ausnahme von Zu- und Durchfahrtsbeschränkungen für 

Elektrofahrzeuge,

 Freigabe Busspuren für Elektrofahrzeuge.

 Die privilegierten Fahrzeugklassen:

 PKW (Klasse M1 Anhang II Teil A der RL 2007/46/EG),

 Leichte Lieferfahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen (Klasse N1 Anhang 

II Teil A der RL 2007/46/EG),

 Leichte 2-, 3- und 4-rädrige Kraftfahrzeuge (Klassen L3e, 

L4e, L5e und L7e im Sinne des Anhangs I der VO 

168/2013/EU) 

 Die privilegierten Antriebe:

 ein reines Batterieelektrofahrzeug (BEV);

 ein von außen aufladbares Hybridelektrofahrzeug (PHEV), 

wenn CO² Emissionen max. 50 g/km oder elektrische 

Reichweite min. 40 km (bis 31.12.2017: 30 km).

 ein Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV).



/ Beschilderung der Parkplätze nach EmoG

Positive Beschilderung

 Zeichen 314

Negative Beschilderung

 Zeichen 283 – absolutes Halteverbot

 Zeichen 286 – eingeschränktes Halteverbot

 Grundsätzlich zwei Varianten: 

 Negative Beschilderung mit Haltverboten (Zeichen 283 bzw. 286; Ziel: abschreckende Wirkung)

 Positive Beschilderung (Zeichen 314; "freundliche, einladende" Beschilderung)



/ Beschilderung der Parkplätze nach EmoG
Weitere Beispiele
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Christian Mayer ist Co-Leiter der Praxisgruppe Automotive & New Mobility und auf die Beratung nationaler & 
internationaler Unternehmen zu regulatorischen Fragestellungen in den Bereichen Verkehr, Energie und Umwelt 
spezialisiert. Ein besonderer Branchenschwerpunkt bildet der Bereich alternative Mobilität. 

Christian Mayer publiziert und referiert regelmäßig zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten und begleitet diverse 
Forschungsinitiativen. Christian Mayer ist Lehrbeauftragter für Umweltrecht und Regulierung in den Master-
Studiengängen „Elektromobilität“, „Nachhaltige elektrische Energieversorgung“ und „Elektrotechnik und 
Informationstechnik“ an der Universität Stuttgart sowie Lehrbeauftragter für "Urban Planning & Mobility Law" im 
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◦ Öffentliches Wirtschaftsrecht 
◦ Umwelt- und Planungsrecht 
◦ Verkehrs- und Energierecht 
◦ Verfassungs- und Europarecht 

Pressestimmen 
◦ Oft empfohlener Anwalt für den Verkehrssektor („sachl. u. kompetent“, Wettbewerber), JUVE Handbuch 

2020/2021 
◦ Oft empfohlener Anwalt für Umwelt- und Planungsrecht, JUVE Handbuch 2020/2021 
◦ Als „Namen der nächsten Generation“ im Energiesektor ausgewählt, Legal 500 Deutschland (2018 & 2019) 
◦ Empfohlen als führender Experte für Öffentliches Wirtschaftsrecht, Best Lawyers in Germany (2019) 
◦ Client Choice Award in der Kategorie Public Law Germany, International Law Office (2017) 
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